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Anzeige von Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen
Zutreffendes bitte ankreuzen Kl oder ausfüllen.

Erstmalige Anzeige

/ Änderungsanzeige Vorgangsnummer (sofern von der Behörde erteilt)

1__ | Anzeigender (Hauptsitz des Betriebes)

1.1 Firma / Körperschaft

MAD RECYCLING GMBH

1.2 Straße Hausnr.

HILCHENBACHER STRASSE 13

1.3 Bundesland (2-stellig) 

SA

PLZ Ort

04509 KROSTITZ

1.4 Staat (2-stellig) 

DE

1.5 Für Anzeigende, die keinen Hauptsitz im Inland haben: Ort der erstmaligen Sammler-, Beförderer-, Händler- oder Maklertätigkeit.

Bundesland (2-stellig) PLZ Ort

1.6 Telefon Telefax USt-ldentnr.

034295 748 0 034295 7482422 DE 141628354

1.7 Mobiltelefon E-Mail

info@mad-recycling.com

1.8 Gewerbeanmeldung Datum der Anmeldung zuständige Behörde Aktenzeichen (sofern bekannt)

09.09.2015 GEMEINDEVERWALTUNG KROSTITZ 14730150

1.9 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossen- Registernummer (HRA, HRB etc.) Registergericht
ooiictiibicyiöici (buitJiii ein nnudy enuiyi ibi;

HRB 149563 AG MÜNCHEN

Folgende abfallwirtschaftliche Tätigkeiten werden angezeigt:

2.1 7 Sammeln. Sammler- oder Beförderemummer nach § 28 NachwV (sofern bereits erteilt) S30T00111

2.2 0 Befördern. Beförderernummer nach § 28 NachwV (sofern bereits erteilt) S30T00111

2.3 0 Handeln. Händlernummer nach § 28 NachwV (sofern bereits erteilt) S36M00O3*

2.4 0 Makeln. Maklernummer nach § 28 NachwV (sofern bereits erteilt) SlOMOooil

3 | Art der Tätigkeit

3.1 f/l Gewerbsmäßig.

Unternehmenszweck ist ganz oder teilweise das entgeltliche Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln von Abfällen für Dritte.

3.2 | | Im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen.

Unternehmenszweck ist eine anderweitige gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit, die nicht auf das Sammeln, Befördern, 
Handeln oder Makeln von Abfällen gerichtet ist.

ZT Befreiung von der Erlaubnispflicht

4.1 0

0
Nur nicht gefährliche Abfälle (dann weiter unter 5) 

Auch gefährliche Abfälle (dann weiter unter 4.2)

Fortsetzung: 4 Befreiung von der Ertaubnispflicht - Seite 2

mailto:info@mad-recycling.com
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4.2

Fortsetzung von Seite 1: Befreiung von der Erlaubnispflicht

Das Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von gefährlichen Abfällen ist nach § 54 Absatz 1 Satz 1 KrWG grundsätzlich erlaubnlspfllchtig. 
Der Betrieb Ist auf Grund einer oder mehrerer der genannten Tatbestände aber von der Erlaubnispflicht befreit und daher nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 KrWG nur anzeigepflichtig:

,,, □ auf Grund der Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (§ 54 Absatz 3 Nummer 1 KrWG),

,,2 0 auf Grund der Eigenschaft als für die angezeigte Tätigkeit zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb (§ 54 Absatz 3 Nummer 2 KrWG),

4.2.2.1 |^| Zertifikat ist beigefügt

4.2.3 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Rahmen 
der Durchführung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (§ 2 Absatz 3 Satz 1 ElektroG),

4.2.4 ' '

4.2.5

auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Altbatterien im Rahmen der Durchführung des 
------- Batteriegesetzes (§ 1 Absatz 3 Satz 1 BattG),

auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen, der im Rahmen 
wirtschaftlicher Unternehmen tätig ist (§ 12 Absatz 1 Nummer 1 AbfAEV),

4.2.6 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen, der solche Abfälle
sammelt, befördert, mit diesen handelt oder diese mäkelt, die von einem Hersteller oder Vertreiber freiwillig oder auf Grund 
einer Rechtsverordnung zurückgenommen werden (§ 12 Absatz 1 Nummer 2 AbfAEV),

4.2.7 □ auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Altfahrzeugen im Rahmen ihrer Überlassung 
nach § 4 Absatz 1 bis 3 der Altfahrzeug-Verordnung (§ 12 Absatz 1 Nummer 3 AbfAEV),

4,S □ auf Grund der Eigenschaft als für die angezeigte Tätigkeit zertifizierter EMAS-Betrieb (§ 12 Absatz 1 Nummer 4 AbfAEV),

4.2.8.1 | | Registrierungsurkunde Ist beigefügt

4.2.9--------------auf Grund der Eigenschaft als Sammler und Beförderer von gefährlichen Abfällen, der die Abfälle mittels Seeschiffen 
------- sammelt oder befördert (§ 12 Absatz 1 Nummer 5 AbfAEV),

4.2.10 | | auf Grund der Eigenschaft als Sammler und Beförderer von gefährlichen Abfällen, der im Rahmen von Paket-, Express- und

Kurierdiensten Abfälle sammelt oder befördert (§ 12 Absatz 1 Nummer 6 AbfAEV).

5

5.1

5.2

Betriebsinhaber

Name Vorname

ASCHERL-LANDAUER CHRISTIAN

Geburtsdatum Geburtsort

23.12.1971 FÜRTH

Weiterer Betriebsinhaber (sofern vorhanden)

5.3 Name Vorname

BÖRNER RONNY

Geburtsdatum Geburtsort

08.10.1975 BAD SAAROW

Für weitere Personen verwenden Sie bitte ein separates Beiblatt.

6 Für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person (sofern nicht mit dem Betriebsinhaber identisch)

6.1 Name Vorname

MÜLLER TASSILO

Geburtsdatum Geburtsort

30.03.1967 LEIPZIG

Weitere für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person (sofern vorhanden)

6.3 Name Vorname

NAUMANN DANIEL

KWl

6.4 Geburtsdatum Geburtsort

17.05.1973 GREIFSWALD

Für weitere Personen verwenden Sie bitte ein separates Beiblatt.
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9 Bestätigung des Eingangs der vollständigen Anzeige (von der Behörde auszufüllen)

Anzeigender

MAD Recycling GmbH 
Hilchenbacher Straße 13 
04509 Krostitz

Bestätigende Behörde

Landratsamt Nordsachsen 
Umweltamt 
Dr.-Belian-Straße 4 
04838 Eilenburg

Herr Häntze
(03421/758-4168, Wolfram.Haentze@lra-nordsachsen.de)

Vorgangsnummer: SSN000033857

9.1 Hiermit wird der Eingang der vollständigen Anzeige bestätigt.

9.2 Es wird folgende Sammlernummer nach § 28 NachwV erteilt:

9.3 Es wird folgende Beförderernummer nach § 28 NachwV erteilt:

9.4 Es wird folgende Händlernummer nach § 28 NachwV erteilt:

9.5 Es wird folgende Maklernummer nach § 28 NachwV erteilt:

9.6 Frei für Vermerke der Behörde

Die Bestätigung der Änderungsanzeige ergeht mit folgender Nebenbestimmung: 
1. Die Bestätigung wird unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt.

9.7 Ort

Eilenburg

9.8 Datum (TT.MM.JJJJ)

08.04.2021

10 Hinweise

10.1 Je nach Landesrecht ist die behördliche Bestätigung des Eingangs der vollständigen Anzeige gebührenpflichtig. Ist dies der Fall, ergeht ein 
gesonderter Gebührenbescheid.

10.2 Sammler und Beförderer von Abfällen haben bei Ausübung ihrer Tätigkeit eine Kopie oder einen Ausdruck dieser von der Behörde bestätigten 
Anzeige mitzuführen, soweit sie nicht von der Mitführungspflicht befreit sind. Sofern die Behörde die Anzeige noch nicht bestätigt hat, ist dies 
von dem Anzeigenden auf der Kopie oder dem Ausdruck der Anzeige zu vermerken. In diesem Fall ist die mit dem Vermerk versehene Kopie 
oder der mit dem Vermerk versehene Ausdruck der Anzeige mitzuführen. Entsorgungsfachbetriebe haben zusätzlich eine Kopie des jeweils 
gültigen Zertifikats mitzuführen. EMAS-Betriebe haben zusätzlich eine Kopie der jeweils gültigen Registrierungsurkunde mitzuführen.

10.3 Ändern sich wesentliche Angaben, so ist die Anzeige erneut zu erstatten. Wesentliche Angaben sind die Felder 1.1 bis 1.4 und 2 bis 6.

mailto:Wolfram.Haentze@lra-nordsachsen.de

